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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  
(§ 9 Abs. 7 BauGB), Teilgeltungsbereich 2: 
Flst Nr. 28/4, Flur 5, Gemarkung Niederbieber

Flächen für Massnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft  (§ 9 (1) Nr. 20 und (6) BauGB 
(Ausgleichsmaßnahme): 

Aufforstung auf dem o.g. Flurstück 28/4, Flur 5, 
Gemarkung Niederbieber. Dem Ausgleich dient 
eine Fläche von ca. 4500 m².

Zu Begünstigen ist die Entwicklung der Fläche 
durch folgende Maßnahmen:  
- Einstellung der Bewirtschaftung als 
landwirtschaftliches Grünland - die Fläche ist 
vollständig aus der Nutzung zu nehmen. 
- Aufforstung mit Buchen- oder Eichenwald auf 
einer Fläche von ca. 4000 m²;
- es soll ein mindestens 5m breiter Waldrand 
entstehen;
- vorhandene Bepflanzungen dürfen nicht beseitigt 
werden. 

Ausgleichsfläche für Bebauungsplan 
Nr. 44 "Mühlenstraße", Ortsteil 
Niederbieber, VORAB 
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